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SPEZIELLE ARTENSCMUTZRECHTLICHE PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN HDCHKREUZ SCHMERBACH KLÄRLE

1 Einführung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Am südlichen Ortsrand von Schmerbach sollen 4 weitere Bauplätze entstehen.

Zur Überprüfung artenschutzrechtlicher Belange wurden in mehreren Außendiensten Erhebungen durchgeführt und
alle nachgewiesenen sowie aufgrund der ökologischen Ausstattung des Gebiets möglicherweise vorkommenden Ar-
ten auf Potentialebene behandelt.

Die voriiegende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung beinhaltet:
Ermittlung und Darstellung der artenschutzrechüichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Abs. 5 BNatSchG hinsichtlich der gemeinschaftlich geschützten Arten (alle europäischen Va-
gelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und
dargestellt.
Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von Verboten gem. § 45 Abs. 7
BNatSchG und gegebenenfalls deren Darstellung.

1.2 Kurzbeschreibung des Untersuchungs- und Plangebietes

Situation vor dem Eingriff
Das Plangebiet besteht aus einer landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche. SOdlich und westlich des Plangebietes
liegt das Biotop 'Feldgehölze und Hecken südlich und westlich von Schmerbach', das teilweise auf dem Gebiet eines
ehemaligen Steinbruches gelegen ist. Die teilweise noch vorhandenen Felswände weisen laut Biotopkartierung keine
typische Felsvegetation auf. Es kommen ausschließlich ungefährdete Arten vor.
Teile des Plangebietes liegen im lOOOm-Suchraum des Biotopverbunds für mittlere Standorte. Südlich des Plange-
bietes verlauft ein Wildtierkorhdor von landesweiter Bedeutung.

Für die fachgerechte Erfassung der Fauna (v. a. Arten mit hohen Raumansprüchen wurde um das Plangebiet ein
Puffer von ca. 50 m Breite gelegt. Es wurden alle Arten innerhalb der Plan- und Pufferfläche visuell und/oder akus-
tisch erfasst.
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5 Anschließende Biotope {Blick aus nördlicher Rkhtung) 6 Anschließendes Biotop fBlick aus sodlichar Rchtung)

1. 3 Datengrundlagen

Um die Betroffenheit der Arten zu ermitteln wurden folgende Unterlagen verwendet:
. Lageplan mit prinzipieller Darstellung der geplanten Maßnahmen.

Begehungen (17.4., 16.05. und 04. 06.2019) mit Erfassung der Lebensräume, der aktuell vorkommenden
Fauna, sowie vorhandener Strukturen um das Artenpotenzial abzuschätzen.

. Verbreitungskarten der LUBW (2012)
Verbreitungskarten von Arten der FFH-RL in Deutschland (PETERSEN ET AL. 2003)
Artsteckbhefe Brutvögel Deutschlands (SODBECK ET AL. 2005)
Rote Liste der Brutvogelarten Baden-Württembergs (LUBW, 2016)

1.4 Rechtliche Grundlagen

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG (Fassung vom 1. März 2010) sind auf euro-
päischer Ebene im Wesentlichen in den Artikeln 12, 13 und 16 der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) sowie in den Artikeln
5 und 9 der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) verankert.

Nach § 44 BNatSchG ist es verboten:
wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu
töten, oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören(§ 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert (§44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören ($ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte
zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 BNatSchG)

§ 44 BNatSchG fußt auf Artikel 12 (1) der FFH-Richtlinie:
Die Mitgliedsstaaten der EU treffen die notwendigen Maßnahmen, um ein strenges Schutzsystem für in Anhang IV
Buchstabe a) genannten Tierarten in deren natüriichen Verbreitungsgebieten einzuführen; dieses verbietet:

alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur entnommenen Exemplaren dieser
Arten

jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Übe
rungs- und Wanderzeiten 0

. jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur; jede Beschädigung oder V i
der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten . ^~i!

.fff'-"r^''s:

?S»*fS'/ ^

^s^



SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECMTLICME PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN HDCHKREUZ , BCMMERBACM

Ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht vor, sofern die ökologische Funktion der
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten bleibt (§ 44 Abs. 5
BNatSchG).

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Ein Eingriff ist daher nicht
zulässig, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang nicht weiter erfüllt werden kann. Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG können unter bestimm-
ten Voraussetzungen zugelassen werden (§45 Abs. 7):

zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger gemeinwirtschaftlicher Schaden
. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt

für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder kOnstlichen Vermehrung

. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und
des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder
aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art

Ausnahmen sind nicht zulässig, wenn
. es zumutbare Alternativen gibt
. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert

Eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG von den Verboten nach § 44 BNatSchG kann nur gewahrt werden, wenn
im Einzelfall eine "unzumutbare Belastung" vorliegt.

1.5 Methodisches Vorgehen

Schritt 1: Ennittlung der prüfungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten:
Alle gesicherten und potenziellen Vorkommen gemeinschaftlich geschützter und nach nationalem Recht streng ge-
schützter Arten werden ermittelt. Die mit hinreichender Sicherheit durch das Projekt auszuschließenden Arten bleiben
unberücksichtigt. Hierzu zahlen Arten:

. die entsprechend der Roten Liste Baden-Württemberg im Naturgroßraum ausgestorben / verschollen / nicht
vorkommend

deren Wiri<raum außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets in Baden-Württemberg liegen
deren existentieller Lebensraum im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommt

. deren Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben so gering ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass
mit hinreichender Sicherheit keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i. d. R. euryöke, weitver-
breitete, ungefährdete Arten oder bei Vorhaben mit geringer Wirkungsintensität)

Schritt 2: Prüfung der Betroffenheit:
In der Wiri<ungsanalyse werden die Auswirkungen des Vorhabens ermittelt und geprüft, welche Arten tatsächlich be-
troffen sein können. Die Lebensstätten werden mit der Reichweite der Vorhabenswirkung überlagert.

Schritt 3: Prüfung der naturschubfachlichen Voraussetzungen der Ausnahmeregelung:
Bei Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftlich ge-
schützten Arten, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. Diese sind erfüllt
wenn:

keine zumutbaren Alternativen zur Verfügung stehen,
zwingende Gründe des überwiegend Öffentlichen Interesses vorliegen,

. sich der Erhaltungszustand der betroffenen Arten nicht verschlechtert und
bezüglich der Arten des Anhangs IV der FFH-RL der günstige Erhaltungszustand der Population gewahrt
bleibt.

Liegen nachweislich zwingende Gründe des vorwiegend Öffentlichen Interesses vor, so ist das Vorhaben für ^ hä^hü^^
nationalem Recht streng geschützte Arten genehmigungsfähig. Naturschutzrechtliche Ausnahmevorau
bestehen nicht. co
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2 Wirkung des Vorhabens

Im Folgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die streng geschützten Tier- und Pflanzenarten analy-
siert und die Wirkfaktoren ermittelt, von denen Beeinträchtigungen und Störungen ausgehen können.
Verbotsrelevante Beeinträchtigungen

V Verletzung oder Tötung von Tierarten und ihrer Entwicklungsformen
H Beschädigung oder Zerstörung von Habitaten der Tierarten
S Störung von Tierarten

2. 1 Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse

Wahrend der Bauphase treten zeitlich begrenzte, baubedingte Wirkungen auf, die in Form von Lärm, schädlichen
Emissionen sowie bauzeitlich genutzten Flächen auch außerhalb der Planfläche zu Habitatveriusten und Vitalitäts-
einbüßen von Arten führen können.

(l) Verletzung oder Tötung von Tierarten und ihrer Entwicklungsformen (V):
Verluste von Einzelindividuen (z. B. Vögel, Reptilien, Wirbellose) durch die Kollision/ das Überrollen mit Baufahrzeu-
gen.

(Il) Flächeninanspruchnahme und Barrierewirkungen (H, S):
Verluste bzw. Fragmentierung von Lebensräumen und Störung von Arten durch die Anlage von Erd- und Baustoffla-
gerstätten, bauzeitlich genutzter Flächen und temporärer Wege für Baufahrzeuge.

(III) Lännemission, Eischiitterungen und optische Störungen (H, S):
Emission von Schadstoffen (Abgase, Öle, Staub, Licht und Lärm) durch den Baubetrieb mit Belastung/ Beeinträchti-
gung bisher emissionsfreier Lebensräume.

.» Durch die Baumattnahmen treten kurzzeitige baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse (Kollision
mit Baufahrzeugen, Flächeninanspruchnahme durch Baustofflagerung sowie Emission von Schad-
Stoffen) auf.

.> Aufgrund der Baufeldbegrenzung werden die baubedingten Wirkfaktoren und Wirkprozesse als un-
erheblich eingestuft.

2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse

Es bestehen zwei wesentliche Möglichkeiten, die zur Beeinträchtigung der Flora und Fauna führen können:

(l) Dauerhafte Flächeninanspruchnahme (H, S)
Als Folge von dauerhafter Flächeninanspruchnahme können sich qualitative und quantitative Verluste und/oder Be-
einträchtigungen von Brut-, Balz-, Wohn- und ZufluchtsstäHen, von Nahrungsgebieten und von Individuen ergeben.

(Il) Barrierewirkungen und Zerschneidungen (H, S)
Habitatfragmentierungen können bei bestimmten Arten zu lokalen Aussterbeereignissen führen, da die Mindestgröße
des Lebensraums zur Erhaltung der lokalen Artpopulation unterschritten wird. Weiterhin kann es durch Fragmentie-
rungsereignisse von Artpopulationen zu Isolationen und der Verarmung der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art
kommen.

.» Durch das Bauvorhaben wird in eine Fläche von etwa 0, 5 ha eingegriffen. Die derzeitige intensive
Nutzung als Agrarfläche bietet für geschützte Tierarten nur bedingt geeignetes Habitat als Brut-,
Balz, Fortpflanzungs- und Wohnstätten und als Nahrungsgebiet.

.» Das Plangebiet erfährt durch die Überplanung eine Umnutzung, was sich sowohl auf die ü
Fläche als auch auf das Umfeld auswirkt. Die Störungsintensität im Planungsgebiet wir
hen (Verkehr, Freizeitnutzung). Die Störungen werden vorwiegend als Lärm und Lich ̂ ni
auftreten.
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^ Die angrenzenden Biotope weisen ein hohes Potential an Lebensraumstrukturen wie Brut-, Balz- und
Wohnstätten für Gebüsch- und Bodenbrüter, sowie Nahrungsgebiete von Vögeln und blütenbesu-
chenden Tierarten auf. Aufgrund der räumlichen Nähe zu einer Biotop-Teilfläche sind Sicherungs-
maßnahmen notwendig.

(III) Visuelle Wahrnehmbarkeit, stoffliche Emissionen, Schallemissionen (H, S)
.^ Im geplanten Baugebiet sind keine großflächigen Glasflächen zu erwarten, die zu Irritationen der

Vogelwelt führen können.
.^ Das Plangebiet erfährt durch die Überplanung eine Umnutzung, was sich sowohl auf die überplante

Fläche als auch auf das Umfeld auswirkt. Die Störungs Intensität wird sich leicht erhöhen (Alltagsbe-
trieb, Verkehr). Die Störungen werden als Lärm und Lichtemissionen auftreten, sind jedoch aufgrund
der Größe des Plangebietes als unerheblich einzustufen.

.^ Die anlagenbedingten Wirkprozesse werden daher als unerheblich eingestuft.

2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse

Durch die Errichtung der Betriebsgebäude sind vor allem folgende Wirkungen zu erwarten:
(l) Optische und akkustische Störungen (H, S)

^ Das Plangebiet liegt in der Feldflur zwischen der Landesstraße L1005 und der Gemeindeverbin-
dungsstra&e Richtung Btumweiler und ist derzeit durch die angrenzende Bebauung und durch die
ackerbauliche Nutzung bereits anthropogen geprägt.

.^ Nach der Bebauung erfährt das durch Siedlung und Landwirtschaft geprägte Gebiet eine weitere
technische Uberprägung.

.^ Die optische Störungen übersteigen aufgrund der erlaubten Nutzung nicht das übliche Maß von
Siedlungsflächen. Das Plangebiet ist aufgrund der Topografie v.a. von Osten her einsehbar.

.^ Die geplante Bebauung kann vor allem für die angrenzenden ökologisch hochwertigeren Strukturen
eine Relevanz besitzen.

(Il) Barrierewirkung / Zerschneidung (H, S)
.» Von der Versiegelung ist eine deutliche Fragmentierungswirkung zu erwarten.
.^ Durch die gärtnerische Nutzung der Freiflächen und die Erhöhung der Strukturvielfalt kann das

Plangebiet eine ökologische Aufwertung erfahren:
Erhöhung der Anzahl an NistmÖgl ich keiten für Gebüsch- und Gehölzbrüter
Erhöhung der Artenvielfalt von Vogelarten, bodenlebenden Organismen und blüten-
besuchenden Insekten

.^ Von betriebsbedingten Wirkprozessen ist aufgrund der bestehenden Nutzung und Lage des Plange-
bietes nicht auszugeben.

~/>)UBC?-
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SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNE3 ZUM BEBAUUNGSPLAN HDCHKREUZ , SCHMERBACM KLÄRLE

3 Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen ökolo-
gischen Funktionalität

3. 1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu vermindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. §
44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:

V1 Zum Schutz angrenzender Lebensraumstrukturen erfolgt eine Begrenzung des Baufeldes, so dass
kein Baumaterial und keine Baufahrzeuge außerhalb des Planungsgebietes gelagert werden. Im Planungsge-
biet ist der Kronenbereich der Gehölze vom angrenzenden Biotop (plus einem Puffer von 1,5m) auszusparen.

3. 2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökolog. Funktionalität

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG:
Die'Baufeldbegrenzung verhindert Störungen für angrenzende Bereiche, so dass zum Jetzigen Zeitpunkt davon aus-
gegangen wird, dass die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme ausreicht, um die Verbotstatbestände des § 44
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 hinsichtlich zu verhindern.

CREG,
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SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN 'HDCHKREUZ ', SCHMERBACH

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4. 1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie

Der Bestand und die Betroffenheit der Tier- und Pflanzenarten werden in den folgenden Tabellen dargestellt.

Abkürzungen der Relevanzprüfung in den nachfolgenden Tabellen (Spalten 3-6)
N Die Art ist im Großnaturraum bekannt

X: vorkommend bzw. keine Angabe in der Roten Liste voriianden (k. A.)
ausgestorben/verschollen/nicht vorkommend

. V Der Wirkraum des Vorhabens liegt:
X: innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art

bzw. keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k. A.)
außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art

. L Der erforderliche Lebensraum der Art ist im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-
Grobfilter nach Z. B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer):
X: vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art sind voraussichtlich erfüllt oder es ist keine

Angabe möglich (k. A.)
nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art sind mit Sicherheit nicht

erfüllt
. E DieWirkungsempfindlichkeitderArt ist

X: gegeben oder nicht auszuschließen, so dass Verbotsbestände ausgelöst werden können
projektspeziftsch so gering, dass mit hinreichender Sicheriieit davon ausgegangen werden
kann, dass keine Verbotsbestände ausgelöst werden (i. d. R. nur bei weitverbreiteten, ungefähr-
deten Arten)

Arten oder Lebensraum typen, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "O" bewertet wurde, werden als nicht-relevant
identifiziert und können somit von den weiteren Prüfschritten ausgeschlossen werden. Afle übrigen Arten sind als re-
levant identifiziert; für diese wird die Prüfung mit Schritt 2 fortgesetzt.
Abkürzungen der Bestandsaufnahme in den Tabellen (Spalten 7-8).

Abkürzungen der Bestandsaufnahme in den Tabellen (Spalten 7-8)
. NW Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen

X: Ja
Nein

. PO potenzielles Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet möglich
X: Ja

Nein

Abkürzungen der Spalten 9-12
. RL BW und RL D: Rote Liste Baden-Württemberg / Deutschland

0 ausgestorben/verschollen
1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt
R extrem selten, mit geographischer Restriktion
D Daten defiziär
V Arten der Vorwarnliste
i gefährdete wandernde Art
k. A. Keine Angabe

FFH II und FFH IV: Arten sind im Anhang II bzw. Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
der Europäischen Union gelistet

. V-RL l: Arten des Anhang l der EG-Vogelschutz-Richtlinie
CREs,

8
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4. 1. 1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Gefäßpflanzen herangezogen:
Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten der Anhänge II, IV und IV (LANDESANSTALT FÜR UM-
WELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WORTTEMBERG, 2008)

. Arteninformation TK-Blatt 6526 (LFU)

14 Gefäßpflanzenarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie für Baden-Württemberg gelistet (www.lubw. baden-
wuerttemberg. de) und im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen:

Tab. 1: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Gefäßpflanzen. Potentiell vorkommende Ar-
ten sind hervor ehoben.

Wissenschaftlicher Deutscher Name l N ! V L | E NW RL | RL
Name

A ium re ns

Bot chium sim lex

Bromus rossus

C ri edium calceotus

Gladiolus atustris

Jurinea c anoides

Lindernia rocumbens

U aris toeselii

Marsilea uadrifolia

M osotis rehsteineri

Na'as ftexitis

Sax/fra a hircutus

S iranthes aestvatis

Trichomanes s eckisum

Deutscher Name ] N

Kriechender Sella'ie X

Einfache Mondraute X

Dicke Tres e X

Euro äischer Frauenschuh X

Su m f-Si würz

Sand-SilbCTScharte X

U endes Büchsenkraut

Sum f-Glanzkraut

Kleefarn

Bodensee-Ver issmeinnicht

Bi sames Nixenkraut X

Moor-Steinbrech X

Sommer-Wendelähre

Prächti erDünnfam X

RL
BW

2

1

3

2

1

2

2

1

1

1

FFH
Il

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FFH
IV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Die Verbreitungskarten der LUBW und des Bundesamtes für Naturschutz weisen ein potentielles Vorkommen von
Europäischem Frauenschuh aus.

Der Europäische Frauenschuh kommt vor allem im Hügel- und Bergland vor und besiedelt als Halbschattenpflanze
vorwiegend lichte Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte auf kalkhaltigen, basenreichen Lehm- und
Tonböden. Die größten Vorkommen befinden sich in 80-150 Jahre alten Fichten- und Kieferbeständen
(www4.tubw.baden-wuerttemberg.de).
Ein Vorkommen des Europäischen Frauenschuhs wird aufgrund der Ausstattung des Plangebietes ausgeschlossen.

Fazit
.» Das Gebiet weist keinen geeigneten Lebensraum für den potentiell vorkommenden, streng geschütz-

ten Europäischen Frauenschuh auf.
.» Im benachbarten Biotop wurde kein Vorkommen geschützter Pflanzenarten dokumentiert.

-> Eine Erfüllung des Verbotsbestands nach § 44 BNatSchG durch das Vorhaben kann ausgeschlossen
werden.

'^ÜEE'R^^.'

SEITE 1 1
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4. 1. 2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. fiJos. 5 BNatSchG
für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädiaungsverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die öko-
logische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen
Zusammenhang gewahrt wird.

Störun sverbot:

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungs-
Zeiten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population führt.

4. 1. 2. 1 Säugetiere (ohne Fledermäuse)

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Säugetiere ohne Fledermäuse
herangezogen:

Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten der Anhänge II, IV und IV (LANDESANSTALT FÜR UM-
WELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 2008)
Zwischenbericht Zietartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW)

. Arteninformation TK-Blatt 6526 (LFU)

In Baden-Württemberg liegen die potentiellen Verbreitungsgebiete von acht Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie (www. lubw. baden-wuerttemberg. de) und müssen bei der Relevanzprüfung im Rahmen der speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung berücksichtigt werden.

Tab.2: Stufentabetle der Relevanzprüfung und Bestandseitiebung für die Artengruppe Säugetiere ohne Fledermäuse.
Potentiell vorkommende Arten sind hen/o ehoben.

Wissenschaftlicher

Name

Canistu us

Castor fiber

Cricetus cricetus

Fetis s Ivestris

Lutra tutra

L nx nx

Muscardinus

avellanarius

Ursus actor

Deutscher Name

Wolf

Biber

Fddhamster

Wildkatze

FischottCT

Luchs

Haselmaus

Braunbär

PO RL

BW

2

1

RL
D

1

v

1

3

3

2

G

FFH

Il

x

x

x

FFH

IV

x

x

x

x

x

x

x

x

Die Relevanzprüfung ergab, dass das Verbreitungsgebiet von Biber und Haselmaus im Wirkraum des Vorhabens
liegt. Im Zielartenkonzept wird auch der Hamster als zu berücksichtigende Zielart genannt, im Planungsgebiet ist je-
doch kein Vorkommen bekannt.

Biber besiedeln gewässerreiche Landschaften, naturnahe Flussabschnitte, Stillgewässer und von Menschen ge-
Schaffens Teiche oder Gräben. Auf und in der unmittelbaren Umgebung des Planungsgebietes fehlt die Anbindung
an ein Gewässer. Ein Vorkommen des Bibers auf der Planungsfläche wird ausgeschlossen. Eine weitere arten-
schutzrechtliche Prüfung muss daher nicht erfolgen.

Die Haselmaus ist streng an Gehölze gebunden und bewohnt unterholzreiche Laub- und Mischwälder,
Waldsäume, aber auch Feldhecken.

SEIT
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-> In der benachbarten Feldhecke ist ein Vorkommen der Haselmaus möglich. Eine Schädigung der Art wird
durch die Begrenzung des Baufeldes ausgeschlossen. Eine kurzfristige Störung durch den Baubetrieb ist
möglich, später sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

Fazit
.» Das Gebiet weist keinen geeigneten Lebensraum für den potentiell vorkommenden Biber und den

Hamster auf. Auf der benachbarten Biotopfläche ist ein Vorkommen der Haselmaus möglich, eine

Störung ist jedoch nicht zu erwarten.

.» Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidenden MaBnahmen ist kein Tatbestand eines Schädi-
gungs- oder Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 - 3 BNatSchG erfüllt.

4. 1.2. 1 Fledermäuse

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Fledermäuse herangezogen:
Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten der Anhange II, IV und IV (LANDESANSTALT FOR UM-
WELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WORTTEMBERG, 2008)

. Die Saugetiere Baden-Württembergs, Band 1 (BRAUN & DIETERLEN, 2003)
Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie (BuNDESAkfT
FOR NATURSCHUTZ, STAND 2013)

. Fledermausvorkommen Baden-Württemberg 2010-2014 (ARBEFTSGEMEINSCHAFT FLEDERMAUSSCHUTZ BADEN-
WORTTEMBERG E.V.)
Zwischenbericht Zielartenkonzept Baden-Württemberg, (LUBW)

. Arteninformation TK-Blatt 6526 (LFU)

23 Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie für Baden-Württemberg gelistet (LUBW, 2008) und im
Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen.

Tab. 3: Stulentaballe der Relevanzprafung und Bestandsertiebung far die Artengruppa Fledermäuse.

Potentiell vorkommende Arten sind hervor ehoben.

NWWissenschaftlicher Name Deutscher Name

Barbastella barbastellus

£ tesicus nilssonii

E tesicus serotinus

Minio terus schreibersii

M otisatcathoe

M otis bechsteinii

M otis brandtii

M otis daubentonii

M otisemar inatus

M otism otis

M otism stacinus

M otisnatteri

N ctalus leisleri

N ctalus noctula

Pi istreltus kuhlii

Pi istrellus nathusii

Pi istrellus i istrellus

Pi istrellus maeus

Plecotus auritus

Plecotus austriacus

Rhinolo hus ferrume uinum

Rhinolo hus hi osideros

Ves rtiiio murinus

Mo sfiedermaus

Nordfledennaus

Breitflü elfledermaus

Lan flü elfledermaus

N henfledermaus

Bechsteinfiedermaus

Große Bartfledermaus

Wasserfleda'maus

Wim erfledermaus

Großes Mausohr

Kleine Bartfledermaus

Fransenfledermaus

Kleiner Abendse ler

Großer Abends ler

Weißrandfledermaus

Rauhhautfledermaus

Zwergfledermaus

Mückenfledermaus

Braunes Lan ohr

Graues Lan ohr

Große Hufeisennase

Kleine Hufeisennase

Zweifarbfledermaus

PO RL

BW

1

2

2

RL

2

G

G

1

2

v

2

v

v

D

v

FFH

Il

x

FFH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Die Relevanzprüfung ergab, dass die Verbreitungsgebiete von 15 Arten im Wirkraum des Vorhabens liegen
(www. bfn. de).
Die Sommerquartiere der Mopsfledermaus liegen in Waldgebieten hinter abstehender Rinde von absterbenden oder
toten Bäumen. Als sekundäre Quartierstandorte können Holzverkleidungen, Fensterladen und überlappenden Bret-
tern an Scheu nenwänden dienen. Die Jagdgebiete der Mopsfledermaus liegen in Wäldern unterschiedlichster Art.

.» Der in der Nahe liegende Wald bzw. die Ortslage könnten als Quartier dienen, das Planungsgebiet könnte
ein Jagdhabitat darstellen.

Die bevorzugten Lebensräume der Nordfledermaus sind waldreiche, mit Lichtungen, Foretschneisen oder Gewäs-
sern durchsetzte Gebiete. Das Sommerquartier befindet sich an Gebäuden. Während der Jungenaufzucht befinden
sich die Jagdgebiete in der nahegelegenen Umgebung der Quartiere, für gewöhnlich in gewässerreichen Nadel- und
Laubwäldern, teilweise auch in Kiefernmonokulturen. Dabei wird an Seen und Bächen, ebenso wie über Hochmoor-
flächen, Wiesen, entlang von Alleen, Waldrändern und in Siedlungen an Straßenlampen gejagt.

.^ Aufgrund der Habitatansprüche wird eine Betroffenheit ausgeschlossen.

Die Breitflügelfledennaus besiedelt parkartige Landschaften mit hohem Grünlandanteil. Sie jagt in unterschiedli-
chen Höhen, sowohl in Baumkronen als auch über Wiesen. Bevorzugte Beutetiere sind Käfer (z. B. Maikäfer, Dung-
und Mistkäfer), aber auch Schmetterlinge, Köcherfliegen, Zweiflügler, Hautflügler und Wanzen. Die Sommerquartiere
befinden sich in spaltenförmigen Verstecken an Gebäuden.

.^ Die an das Planungsgebiet anschließenden Gehölzflächen könnten potentiell ein Jagdhabitat darstellen, der
Großteil der landwirtschaftlichen Flächen wird jedoch ackerbaulich genutzt.

Die Bechsteinfledermaus ist eine Charakterart des Laubwaldhochwaldes und ist im Sommer selten außerhalb ihrer
Quartieiwälder anzutreffen. Sie ist auf ein ausreichend hohes Angebot an Baumhöhlenquartieren angewiesen.

.» Aufgmnd der Habitatansprüche kann das Planungsgebiet nur als potentielles Teilhabitat für die
Bechsteinfledermaus angesehen werden.

Die Große Bartfledermaus bevorzugt Waldlebensräume, die in enger räumlicher Nähe zu Gewässern stehen, Z. B.
Au- und Bruchwälder. Ebenso jagt die Große Bartfledermaus entlang von Waldrändern, Hecken, Baumreihen, Feld-
gehölzen. Graben und Bächen sowie in Gärten. Auf dem Weg in ihre Jagdgebiete orientiert sie sich eng an Leitele-
menten wie Hecken und Baumreihen. Die Quartiere der Großen Bartfledermaus befinden sich sowohl in Siedlungen
als auch im Wald. So nutzt sie Dachböden und Spaltenquartiere an Gebäuden oder Baumhöhlen und Spaltenquartie-
re an Bäumen (Quelle:bfn).

.> Der In der Nahe liegende Wald könnte als Quartier dienen, das Planungsgebiet könnte ein Jagdhabitat dar-
stellen.

Die Wasserfledermaus benötigt strukturreiche Landschaften mit viel Wald. An langsam fließenden Gewässern jagt
sie dicht über der Wasseroberfläche Insekten, v. a. Schnaken und Zuckmücken. Außerdem jagt die Wasserfleder-
maus auch Insekten in Wäldern und Gehölzstrukturen. Die Quartiere befinden sich v.a. in Spechthöhlen von Laub-
bäumen oder in Nistkästen, selten in Gebäuden. Wichtig sind deshalb Quartiere in Gewässernähe (Brücke an Ge-
wässern, Altbäume).

.» Eine Betroffenheit der Art wird aufgrund der Habitatansprüche ausgeschlossen.

Die Sommerwochenstuben des Großen Mausohrs befinden sich fast ausschließlich in geräumigen Gebäudequartie-
ren wie z. B. die Dachstühle von Kirchen, wo große Koloniegrößen erreicht werden. Die Jagd erfolgt bevorzugt in un-
terwuchsschwachen Buchen- bzw. Buchenmischwätdern mit dichtem Kronendach. Die Winterquartiere liegen unterir-
disch in Höhlen oder Stollen.

.» Aufgmnd des Fehlens geeigneter Habitate wird ein Quartiervorkommen des Großen Mausohrs auf der Pla-
nungsflädie ausgeschlossen. Auch fehlt die Eignung als Jagdhabitat.

Die Zwergfledermaus und Kleine Bartfledermaus sind typische "Dorf- bzw. Siedlungsfledermäuse", die ihre Som-
merquartiere fast ausschließlich an Gebäuden (Spaltenquartiere) und dabei überwiegend häufig an Einfamilienhäu-
sern wählen. Während die Zwergfledermaus auch den Winter in spaltenförmigen Gebäudeverstecken verbringt, be-
zieht die Kleine Bartfledermaus unterirdische Quartiere. Das Jagdrevier sind alle Bereiche im Siedlungsbereich
(Straßenlampen, Hecken, Gärten) und in der umgebenden Landschaft (Wiesen, Feldgehölze etc. ). Zwergfledennäu-
se jagen kleine Fluginsekten in leichtem und gewandten Flug.

-^ Das direkt angrenzende Siedlungsgebiet kann als Quartier und Jagdhabitat dienen.

Zu den gebäudebewohnenden Flederm ausarten zählt auch die Fransenfledermaus, deren natürliche Sommerquar-
tiere Baumhöhlen sind. Der Hauptteil an Quartierfunden erfolgt in Nistkästen und in Hohlblocksteinen an und
bäuden. Jagdhabitate sind Wiesen, feuchte Wälder, Parklandschaften und reich stmkturiertes Offenland. A
stalle dienen als Jagdrevier. Fransenfledermäuse sammeln ihre Beutetiere vom Substrat direkt ab. ^

-^ Das direkt angrenzende Siedlungsgebiet kann als Quartier dienen, das Planungsgebiet kann ein afgd
darstellen.

*
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Der Kleinabendsegler ist eine typische Wald- und Baumfledermaus, die besonders Laubwälder und Mischwälder mit
hohem Laubholzanteil bevorzugt. Als Jagdgebiete werden vor allem Lichtungen in Wäldern sowie Bach- und Flus-
sauen genutzt.

.» Die benachbarten Biotopflächen können als Jagdhabitat dienen.

GroBe Abendsegler sind an alte Baumbestände und gewässerreiche Lagen gebunden. Das Jagdhabitat ist der freie
Luftraum in 15 bis 50m Höhe, besonders an Gewässern, über Wald oder im besiedelten Bereich. Als Sommerquartie-
re dienen überwiegend Baumhöhlen (meist Spechthöhlen in Laubbäumen) und ersatzweise Vogelnist- oder Fleder-
mauskästen, aber auch Außenverkleidungen und Spalten an hohen Gebäuden.

.» Da gewässerreiche Lagen fehlen, ist das Plangebiet als Habitat wenig geeignet.

Die Rauhautfledenmaus bevorzugt Baumhöhlen (ersatzweise Nistkästen oder Fassadenverkleidungen) in waldrei-
eher Umgebung mit Gewässernähe. Sie erjagt ihre Beute, überwiegend Zuckmücken, im freien Luftraum, v. a. über
Fließ- und Stillgewässern, gelegentlich auch am Waldrand oder über Hecken. Quartier und Jagdgebiet können meh-
rere Kilometer von einander entfernt liegen.

-> Da gewässerreiche Lagen fehlen, ist das Plangebiet als Habitat wenig geeignet.

Auch die Braunen und Grauen Langohren nutzen Gebäudequartiere und Nistkästen als Wochenstubenquartier.
Gebäudequartiere finden sich meist in geräumigen Dachböden von Kirchen, sowie in Wohn- und Nebengebäuden.
Quartiere an Gebäudeaußenseiten werden nur sehr selten genutzt. Das Graue Langohr jagt in kurzer Höhe (1 - 5 m)
im freien Luftraum nach großen Faltern und Käfern (BRAUN & DIETERLEN, 2003). Als Jagdgebiete werden freies Grün-
land, Brachen und gehölzreiche Siedlungsbereiche, Streuobstwiesen und Gärten am Ortsrand bevorzugt.

-> Das direkt angrenzende Siedlungsgebiet kann als Quartier dienen, das Planungsgebiet kann ein Jagdgebiet
darstellen.

Die Zweifarbfledermaus nutzt als Quartier senkrechte Spalten an Häusern und Scheunen, vor allem hinter Fassa-
denverkleidungen, überlappenden Brettern und Fensterladen. Sie jagt im freien Luftraum (10 bis 40 m Höhe) über of-
fenem Gelände, Z. B. landwirtschaftliche Nutzfläche oder Gewässern.

.> Das direkt angrenzende Siedlungsgebiet kann als Quartier dienen, das Planungsgebiet kann ein Jagdgebiet
darstellen.

Fazit
.» Das Plangebiet selbst bietet kein Quartier für Fledermäuse. Aufgrund der strukturellen Ausstattung

rund um das Planungsgebiet sind Quartiervorkommen von baumhöhlenbewohnenden Arten in den
Gehölzen und Bäumen der benachbarten Feldgehölze und Obstwiesen möglich.

.* Das Plangebiet kann aufgrund der Ausstattung und des Vorkommens von Wirbellosen für zahlreiche
Fledemiausarten ein Jagdrevier sein. Die räumliche Ausstattung der umliegenden Flächen lassen
jedoch den Schluss zu, dass potentielle Jagdgebiete keine bedeutsame Verringerung erfahren.

.» Durch die Erschließung und Bebauung des Planungsgebietes geht die Fläche als Jagdhabitat ver1o-
ren, allerdings könnten sich für gebäudebewohnende Fledermausarten potentiell neue Quartiennög-
lichkeiten ergeben.

.> Für die im Gebiet potentiell vorkommenden Fledennausarten ist unter Berücksichtigung der kon-
fliktvermeidenden Maßnahme kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbotes nach § 44
Abs. 1 - 3 BNatSchG erfüllt.

-\ CR£G<,
.

<?'"8 ^0
^' ^1

"^i. 'BS'. *''"

SEITE 1 5



SPEZIELLE ARTENSCMUTZRECMTLICHE PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN HDCMKREUZ SCMMERSACH

4, 1.2.2 Reptilien

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Reptilien herangezogen:
Liste der in Baden-WOrttemberg vorkommenden Arten der Anhänge II, IV und V (LANDESANSTALT FOR UM-
WELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WORTTEMBERG, 2008)

. Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie (BUNDESAMT
FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2013)

. Zwischenbericht Zielartenkonzept Baden-WOrttemberg, (LUBW)

. Arteninformation TK-Blatt 6526 (LFU)

In Baden-Württemberg sind 7 Reptilienarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rahmen einer speziel-
len artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen
Tab. 4: Stufentabelle der RelevanzprQfung und BestancSserhebung für die Artengruppe Reptilien.
Potentiell vorkommende Arten sind /jervo ehoben.

Wissenschaftlicher

Coronella austriaca

Emys orbiculan's

Lacerta a ilis

Lacerta bilineata

Podarcis muratis

Podarcis sicula

Zamenis

ton issimus

Deutscher Name

Schlin natter X

Europäische X
Sumpfschildkröte

Zauneidechse X

Westliche Smara deidechse X

Mauereidechse X

Ruineneidechse X

Äskulapnatter X

NW PO RL

BW

3

1

v

1

2

RL
D

3

1

v

2

v

FFH FFH

IV

x

x

x

x

x

Die Relevanzprüfung ergab, dass ein potentielles Vorkommen von Schlingnatter, Zaun- und Mauereidechse möglich
ist.

Schlingnattern besiedeln wärmebegünstigte, strukturreiche Lebensräume. Entscheidend ist ein kleinräumiges Mo-
saik von stark bewachsenen und offenen Steilen sowie Gehölzen mit Totholz, Steinhaufen und Altgrasbeständen.
Außerdem muss ein Angebot an Versteck- und Sonnplätzen sowie an Winterquartieren vorhanden sein. Bevorzugt
werden Hanglagen mit Halbtrocken- und Trockenrasen, Geröllhalden, felsige Böschungen oder aufgelockerte steini-
ge Waldränder. Die Tiere besiedeln auch anthropogene Strukturen, Z. B. Bahndämme, Straßenböschungen, Stein-
brüche oder Trockenmauem.

-^ Ein Vorkommen im Planungsgebiet wird ausgeschlossen, ein Habitat im Bereich des benachbarten Stein-
bruchs ist möglich. Eine Schädigung bzw. Störung ist aufgrund der Baufeldbeschränkung nicht gegeben.

Die Zauneidechse benötigt einen strukturreichen Lebensraum mit ausreichenden Versteckmöglichkeiten. Sie besie-
delt Wegränder, Waldränder, Heide- und Brachflächen mit offenen Stellen. . Als Schlaf- und Winterquartier werden
gerne leere Mäuse- oder Kaninchenlöcher bewohnt. Zur Eiablage grabt das Wa'bchen zwischen Mai und Anfang Au-
gust Höhlen in lockere Erde oder Sand. Dort legt sie 4-15 Eier ab. Die Schlüpflinge sind von August bis Oktober zu
beobachten.

.> Ein Vorkommen im Planungsgebiet wird ausgeschlossen, ein Habitat im Bereich des benachbarten Stein-
bruchs ist möglich. Eine Schädigung bzw. Störung ist aufgrund der Baufeldbeschränkung nicht gegeben.

Die Mauereidechse wird im Zielartenkonzept für die Gemeinde aufgelistet, eine Verbreitung ist laut Bundesamt für
Naturschutz jedoch nicht bekannt. Die Mauereidechse bevorzugt Komplexlebensräume wie Geröllhalden, Steinbrii-
ehe, Kiesgruben, Ruinen, Industriebrachen, Wegränder, Bahndämme und Trockenmauern mit südexponierten, son-
nigen und steinigen Standorten, die Vertikalstrukturen aufweisen (Erdabbrüche, Felsen). Wichtig sind Versteckmög-
lichkeiten in unmittelbarer Nähe der Sonnenplätze. Sie braucht sowohl wärmebegünstigte Strukturen (Steine, Tot-
holz) als auch Schutz vor zu hohen Temperaturen bzw. Frost (Hecken).

.> Ein Vorkommen Im Bereich des benachbarten Steinbruchs ist potentiell möglich. Eine Schädigung bzw. Stö-
rung ist aufgrund der Baufeldbeschränkung nicht gegeben.

Fazit

.'?
.
< CREG</.

.^ Das Plangebiet selbst bietet mit der Ackerfläche keinen Lebensraum für Reptilien.

.^ Im angrenzenden Bereich sind Reptilienvorkommen wahrscheinlich. Durch die Begrenzu ^d
feldes werden diese Habitate nicht beeinträchtigt.

^
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.> Für die im Gebiet potentiell vorkommenden Reptilienarten ist unter Berücksichtigung der konflikt-
vermeidenden Ma&nahmen kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbotes nach § 44
Abs. 1 - 3 BNatSchG erfüllt.

4. 1. 2. 3 Amphibien

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Amphibien herangezogen:
Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten der Anhänge II, IV und IV (LANDESANSTALT FÜR UM-
WELT. MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WURTTEMBERG, 2008)
Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie (BUNDESAMT
FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2013)
Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs (LÄUFER, FRH-Z & Sowie, 2007)
Verbreitungskarte der Amphibien Baden-Württembergs (Stand 2012, LUBW)
Zwischenbericht Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW)

. Arteninformation TK-Blatt 6526 (LFU)

In Baden-Württemberg sind 11 Amphibienarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rahmen einer spezi-
eilen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen.

Tab. 5: Stufantaljella der Relevamprafung und Beslandserhebung far die Arlengruppe Amphibien.
Potentiell vorkommende Arten sind hervor ehoben

Wissenschaftlicher Deutscher Name N i E NW PO

A es obstetricans

Bombina van'e ata

Bufo calamita

Bufo viridis

H la arborea

Pelobates fuscus

Rana ar/atis

Rana datmatina

Rana lessonae

Satamandra atra

Triturus cristatus

Geburtshelferkröte

Gelbbauchunke

Kreuzkröte

Wechselkröte

Laubfrosch

Knoblauchkröte

Moorfrosch

S rin frosch

Kleiner

Wasserfrosch

AI ensalamander

Kammmotch

RL

BW

2

2

2

2

2

2

1

3

G

RL

D

3

2

v

3

3

3

3

FFH FFH

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

Die Relevanzprüfung ergab, dass ein potentielles Vorkommen besteht für die Gelbbauchunke, den Laubfrosch und
den Kammmolch (BUNDESAMT FOR NATURSCHUTZ, STAND 2007).

Fazit
.» Aufgrund fehlender Gewässerstrukturen im Plangebiet ist eine Betroffenheit von Amphibien auszu-

schließen. Auch im Bereich des ehemaligen Steinbruchs ist kein stehendes Wasser mit Laich oder
Amphibienvorkommen vorhanden.

.» Es ist kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 - 3 BNatSchG er-
füllt.

4. 1. 2.4 Fische

Die beiden Fischarten des Anhang IV der FFH-Rlchtlinie sind der Atlantischer Stör (/lcjoenser sfurfo)
Nordseeschnäpel (Coregonus lavaretus).
Fazit

.» Da keine Gewässer die Planungsfläche durchfließen, muss keine weitere Prüfung erfol 6h.

^^^
'^UBi^
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4. 1. 2. 5 Schmetterlinge

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Schmetterlinge herangezogen:
Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten der Anhänge II, IV und IV (LANDESANSTALT FOR UM-
WELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WORTTEMBERG, 2008)

. Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FF H-Richtlinie (BUNDESAMT
FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2013)
Zwischenbericht Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW)

. ArteninformaUon TK-Blatt 6526 (LFU)

In Baden-Württemberg sind 13 Schmetteriingsarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rahmen einer
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen (LUBW. 2013).

Tab. 6: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Schmetterlinge.
Potentiell vorkommende Arten sind hen/or ehoben.

Wissenschaftlicher Na- Deutscher Name

Coenon m ha hero

Erto astercatax

Go na borelii

H öd asmaturna

Lo in aachine

L caena dis ar

Lycaena helle

Maculinea arion

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Pamassius a ollo

Pamassius mnemos ne

Proser inus rose ina

Wald-Wiesenv eichen

Heckenwollafter

Haarstran wurzeleule

Eschen-Scheckenfalter

Gelbrin fatter

Großer Feuerfalter

Blauschillernder

Feuerfalter

Schwarzfl eckig er
Ameisen-Bläulin

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisen-Bläulin

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläulin

ollofalter

Schwarzer ollo

Nachtkerzenschwärmer

x x

NW PO RL

BW

2

0

1

1

1

3

1

RL
D

2

1

1

1

2

3

2

FFH

Il

x

x

x

x

x

FFH

x

x

x

x

x

x

x

Die Relevanzprüfung ergab, dass ein potentielles Vorkommen des Getbringfalters, des Großen Feuerfalters, des
Schwarzblauen Wiesenknopfbläuling und der Spanischen Flagge besteht (Prioritäre Art nach FFH-Anhang II)

Der Lebensraum des Gelbringfalters sind lichte, relativ luftfeuchte Wälder, die im Unterwuchs sehr grasreich sind.
Im benachbarten Laubwald (v. a. Eiche, Esche, Hainbuche) sind nur kleinräumig grasreiche Stellen vorhanden, meist
herrscht Gehölzunterwuchs vor.

.^ Eine Betroffenheit der Art wird aufgrund der Habitatansprüche ausgeschlossen.

Der Lebensraum des Großen Feuerfalters sind großflächige, strukturreiche Wiesenlandschaften, besonders
Feuchtwiesen wie Binsen- und Kohldistelwiesen, Brachflächen und Hochstaudenfluren entlang von unbewaldeten
Bächen und Gräben. Die Eier werden überwiegend einzeln oder zu zweit auf die Biattoberseite von Ampferarten ab-
gelegt (Rumex obtusifolius, Rumex cr/spus). Während sich die Raupen dann von oxalatarmen Ampferarten ernähren,
bevorzugen die Falter besonders Baldrian, Blutweiderich, Acker- und Sumpf-Kratzdistel sowie andere Nektarpflan-
zen.

Die Haupt-Lebensräume des Dunklen WIesenknopf-Ameisenbläulings sind Pfeifengraswiesen, Feuchtwiesen,
Glatthaferwiesen und feuchte hlochstaudenfluren. Die Eiablage erfolgt ausschließlich in die Blotenköpfe des Großen
Wiesenknopfe (Sanguisorba officinalis). Die Raupen fressen die Blüten und wandern im Spätsommer in ein
sennest, Hauptwirt ist die Rote Knotenameise (Myrmica rubra). Die Vorkommensdichte der Wirtsamdsen ^llfti G<^
begrenzenden Faktor für Vorkommen und Populationsgröße des Falters dar. Die Rote Knotenameise b ' . ' " "<2.
nen eher feuchten Standort mit dichter Vegetation. " ' 3'S, z
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.» Im Gebiet fehlen feuchte Wiesenflächen, der Große Wiesenknopf kommt im Plangebiet und Umgebung
nicht vor. Eine Betroffenheit der Art wird deshalb ausgeschlossen.

Der Nachtkerzenschwärmer lebt in Offenlandbiotopen, die sich durch feuchtwannes Mikroklima und Vorkommen
der Raupenfutterpflanzen Weidenröschen und Nachtkerze (Epilobium hirsutum, E. angustlfollum und Oenothera
biennis) auszeichnen. Dies können Z. B. Kiesgruben, Wiesengräben, Bachufer oder auch feuchte Waldränder sein.
Die Eiablage erfolgt auf möglichst vollsonnige Raupennahrungspflanzen. Die Flugzeit der Falter reicht von Mai bis
Juli.

Die Arteninfonnation der LFU weist für das TK-Blatt Creglingen eine Verbreitung des Schwarzfleckigen Ameisen-
Bläulings auf. Die Art besiedelt als Offenlandbewohner Oberwiegend trockenwarme, lückig bewachsene Kalk-
Magerrasen-Komplexe. Auch Flachen mit sekundärem Thymian-Bewuchs können Larvalhabitate darstellen. Die Eier
werden einzeln an Blüten des Arznei-Thymlans (Thymus pulegioides agg.) oder des Gewöhnlichen Dosts (Origanum
vulgäre) abgelegt. Die Raupen befressen die BIQten und werden im Spätsommer am Boden von Ameisen der Gat-
tung Myrmica adoptiert, Hauptwirt ist Myrmica sabuleti. Im Ameisennest lebt die Raupe räuberisch von der Ameisen-
brut.

Fazit
.» Aufgrund der ackerbaulichen Nutzung bietet das Planungsgebiet keinen Lebensraum für Schmetter-

linge. Die umgebenden Biotope mit ihren etablierten Pflanzengesellschaft sind potentieller Lebens-
räum für Schmetterlinge.

.» Durch die Anlage von extensiv genutzten Blühflächen in den öffentlichen Verkehrsgrünflächen kann
wertvoller Lebensraum für Schmetterlinge und Wildbienen entstehen.

.> Für die im Gebiet potentiell vorkommenden Schmetteriingsarten ist unter Berücksichtigung der kon-
fliktvenneidende Ma5nahme kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbotes nach § 44
Abs. 1 - 3 BNatSchG erfüllt.

4. 1. 2.6 Käfer

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Käfer herangezogen:
Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten der Anhange II, IV und IV (LANDESANSTALT FÜR UM-
WELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WORTTEMBERG, 2008)
Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie (BUNDESAMT
FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2013)
Zwischenbericht Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW)

. ArtenlnformationTK-Blatt6526(LFU)

In Baden-WOrttemberg sind 7 Käferarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rahmen einer speziellen
artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen (LUBW, 2013).

Tab. 7. Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserhebung für die Artengruppe Käfer.
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben.
Wissenschaftlicher

Name

Bolbelasmus unicomis

Ceramb x cerdo

Cucu'us cinnaberinus

Dytiscus iatissimus

Graphoderus
bilineatus

Osmoderma eremita

Rosalia ai ina

Deutscher Name N V

Vierzähnifler^istkäfer X
Hddbock X

Scharlach-Plattkäfer X

Bratrandkäfer X

Schmalbindiger Breit-
flü el-Tauchkafer

Eremrt, Juchtenkäfer X X

AI enbock

NW PO RL

BW

0

1

R

1

1

2

2

RL
D

0

1

1

1

1

2

2

r.FFH

Il

x

x

x

x

FFH

IV

x

x

x

x

x
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Die Relevanzprüfung ergab, dass die Verbreitungsgebiete aller gelisteten Käferarten mit Ausnahme des Eremiten
außerhalb der Region der Planungsfläche liegen (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2013). Der Hirschkäfer (FFH-
Anhang II) kommt laut Zielartenkonzept im Gemeindegebiet vor.

Der Eremit besiedelt Mulmhöhlen von Baumstubben (bevorzugt Eichen). Diese Art hat ein äußerst geringes Ausbrei-
tungsverhaiten - meist verbleiben die Adulttiere in der gleichen Stubbe oder in unmittelbarer Nähe von dieser.

.^ Auf der Planungsfläche kommt kein geeignetes Totholz vor, daher ist ein Vorkommen des Eremiten auf der
Pianungsfiäche ausgeschlossen.

.^ Auch ein Vorkommen des Hirschkäfers kann aufgrund fehlender Habitatstrukturen auf der Planfläche aus-
geschlossen werden.

Fazit
.^ Im Planungsgebiet wird das Vorkommen geschützter Käferarten ausgeschlossen. Auch im benach-

harten Biotop ist aufgrund fehlender Habitatstrukturen nicht mit einem Vorkommen streng geschütz-
ter Käferarten zu rechnen.

.^ Es ist kein Tatbestand eines Schadigungs- oder Störungs Verbotes nach § 44 Abs. 1 - 3 BNatSchG er-
füllt.

4. 1.2.7 Libellen

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Libellen herangezogen:
Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten der Anhänge II, IV und IV (LANDESANSTALT FÜR UM-
WELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WORTTEMBERG, 2008)

. Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie (BUNDESAMT
FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2013)
Zwischenbericht Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW)

. ArteninformatlonTK-Blatt6526(LFU)

In Baden-Württemberg sind 6 Libeftenarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rahmen einer speziellen
artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen LUBW 2008).

Tab. 8: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandseifiebung für die Artengrup e Libellen.

Wissenschaftlicher

Gom husftavi es

Leucorrhinia a/ö/frons

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia ectoralis

0 hi om hus cecilia

S m ecma aedisca

Deutscher Name

Asiatische Keil'un fer

östliche Moos'un fer

Zia'liche Moos'un fer

Große Moos'un fer

Grüne Fluss'un fer

Sibirische Winteriibelle

NW PO RL

BW

2

1

1

3

2

RL

G

1

1

2

2

2

FFH FFH

IV

x

x

x

x

x

x

Die Relevanzprüfung ergab, dass die Verbreitungsgebiete aller gelisteten Libellenarten außerhalb der Region der
Planungsfläche liegen (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2013).
Fazit

.> Es ist kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG er-
füllt.

^ CREO<^

^ ^^ ^

[<k
^IUBE?-'
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4. 1.2.8 Mollusken

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Mollusken herangezogen:
Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten der Anhänge II, IV und IV (LANDESANSTALT FÜR UM-
WELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ IN BADEN-WORTTEMBERG, 2008)

. Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Rlanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinle (BUNDESAMT
FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2013)
Zwischenbericht Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW)

. Arteninformation TK-Blatt 6526 (LFU)

In Baden-Württemberg sind 2 Molluskenarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und im Rahmen einer speziel-
len artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen: Gemeine Flussmuschel und Zieriiche Tellerschnecke (LUBW.
20081.

Tau. 9: Stufentabelle der Relevanzprüfung und Bestandserfiebung für die Artengruppe Mollusken.
Potentiell vorkommende Arten sind hervorgehoben.

TV LWissenschaftlicher

Anisus vorticulus

Unio crassus

Deutscher Name

Zierliche Tetlerschnecke

Gemeine Ftussmuschel

NW l PO RL

BW

2

1

RL
D

1

1

! FFH

i II

x

x

FFH

IV

x

x

Die Relevanzprüfung ergab, dass das Verbreitungsgebiet der Gemeinen Flussmuschel in der Region der Planungs-
fläche liegt (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, STAND 2013). Die Planungsfläche weist jedoch keine geeigneten Lebens-
räume für die streng geschlitzten Molluskenarten auf.

Fazit
.» Es ist kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 - 3 BNatSchG er-

füllt.

\^^^
^UBEf.^
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4.2 Bestand und Betroffenheit Europäischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergeben sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädiaunasverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzung s- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Vögeln oder ihrer Entwicklungsfonnen.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störunasverbot: Ei+iebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-
und Wanderung szeiten.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population führt.

Folgenden Datenquellen wurden zur Beurteilung der Betroffenheit der Artengruppe Vögel herangezogen:
Begehung des Plangebiets und Kartierung derAvifauna
Arteninformationen für den Untersuchungsraum (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, LUBW)

. Artensteckbriefe aus SODBECK ET AL. 2005

. Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvog el arten Baden-Württembergs (LANDESANSTALT FÜR
UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WORTTEMBERG, 2004)

. Rote Liste der Brutvogelarten Deutschlands, 2016

. Zwischenbericht Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW)

. Arteninfomiation TK-Blatt 6526 (LFU)

Um die tatsächliche Bedeutung des Plangebiets und die daraus resultierende Betroffenheit der verschiedenen Vo-
gelarten differenziert darzustellen, werden auch die aufgrund der Habitatstruktur potenziell zu erwartenden Arten be-
handelt.

Die zahlreichen hecken- und waldbewohnenden Vogelarten wurden auf den benachbarten Flächen vernommen. Der
Lebensraum der Gebüschbrüter bleibt durch das Vorhaben unberührt.

Das Planungsgebiet ist durch die Nähe zu den Biotopen kein potentieller Lebensraum für Bodenbrüter. Die Feldler-
ehe wurde südlich des Plangebiets kartiert. Durch das Vorhaben wird das Habitat aufgrund des räumlichen Abstands
nicht beeinträchtigt.

Für Gebäudebriiter ergeben sich durch das Vorhaben potentiell neue Habitate.

Das Planungsgebiet ist ein potentielles Jagdhabitat für camivore Arten, Z. B. für den Mäusebussard. Dieses Potenti-
ai geht durch den Eingriff verloren. Durch die landwirtschaftlichen Flächen rund um das Plangebiet erfährt das Jagd-
gebiet jedoch keine signifikante Verringerung.

Tab. 10: Stufentabelle der Relevanz prüfung und Bestandseitiebung für die Artengruppe Vögel.

Wissenschaftlicher Name

La o us muta

A usmelba

Turdus merula

Motacitla cinereoca illa

Tetrao ur atlus

Motacitla alba

Ga//us a//üs

Panurus biarmicus

Deutscher Name l N V L

AI enschneehuhn X

AI ens ler X

Amsel XXX

Aschko f-Schafstdze X

Auerhuhn X

Bachstelze XXX

Bankivahuhn X

Bartmeise X

NW PO RL BW RLD

R

R

V-RLI

^

\
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Wissenschaftlicher Name

Fa/co subbuteo

Anthus trivialis

Galtina o allina o

Ph llosco usbonelli

Frin illa montifrin illa

Rem'a endulinus

Mero s a iaster

Carduelis flammea

Tetrao tetrix

Fulica atra

Luscinia svecica

Parus caeruleus

Coracias arrulus

Carduelis cannabina

Anthuscam estris

Saxicola rubetra

P rrhura frontalis

Aixs onsa

Frin illa coelebs

Dendroco os ma or

Coloeus monedula

S Ivia communis

Picoides tridact lus

Acroc halus arundinaceus

Garrulus landarius

Alcedo atthis

Pica ica

A a omis fischeri

Carduelis s inus

Alauda arvensis

Locustella naevia

Passer montanus

Loxia curvirostra

Pandion haliaetus

Ph llosco us trochilus

Charadrius dubius

Sterna hirundo

Actitis h oleucos

G s fulvus

Mer us mer anser

Certhia brach dact la

S via borin

Phoenicurus hoenicurus

Motacilla cinerea

Amazona oratrix

Hi olais icterina

F^rrhulajgyrrhula
Serinus serinus

Emberiza citrinella

Emberiza calandra

Anser anser

Ardea cinerea

Muscicapa striata

Deutscher Name N

Baumfalke XXX

Baum ie er XXX

Bekassine X

Ber laubsän er X

B fink XX

Beutelmeise X

Bienenfresser X

Birkenzeisi X

Birkhuhn

Blässhuhn X

Blaukehlchen X X

Blaumeise XXX

Blauracke

Bluthänflin XXX

Brach ie er X

Braunkehlchen X X

Braunohrsittich X

Brautente X

Buchfink XXX

Bunts cht XXX

Dohle XXX
Dorn rasmücke XXX

Dreizehens echt X

Drosselrohrsän er XX

Eichelhäher XXX

Eisvo el XX

Elster XXX
Erdbeerk fchen X

Erienzeisi X X

Feldlerche XXX

Feldschwirl XXX

Felds erlin XXX

Fichten kreuzschnabel X

Fischadler

Fitis XXX
Flussr en Teifer X X

Flussseeschwalbe X

Flussuferläufer X X

Gans eier X

Gänsesä er XX

Gartenbaumläufer X X

Garten rasmücke X X

Gartenrotschwanz XXX

Gebir sstelze X

Gelbko famazone X

Selbs ötter XXX

Gim el XXX

Girlitz XXX
Goldammer XXX

Grauammer XXX

Grau ans X

Graureiher XXX

Grauschnä er XX
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SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICME PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN HaCHKREUZ , SCMMERBACM

Wissenschafilicher Name

Picus canus

Numenius ar uata

Otis tarda

Chloris chloris

Picus viridis

Acci iter entilis

Ficedula albicollis

Psittacula kramen

Tetrastes bonasia

Galerida cristata

Parus cristatus

Podic s cristatus

Passer domesticus

Phoenicurus ochruros

Prunella modularis

Lullula arborea

C nus otor

Columba oenas

Phasianus colchicus

Philomachus u nax

Branta canadensis

Car odacus e hrinus

Coccothraustes

coccothraustes

Vanellus vanellus

S. Ivia curruca

Sittaeuro aea

Porzana arva

D obates minor

Anas uer uedula

S maticus reevesii

Parus ma'or

Netta rufina

Corvus corax

Phalacrocorax carbo

CircLis c aneus

Grus rus

Anas crecca

Cuculus canorus

Bubulcus ibis

Larus ridibundus

Gelochelidon nilotica

Anas el eata

Aix alericulata

Trichodroma muraria

A us a us

Buteo buteo

Ddichon urbicum

Turdus viscivorus

Larus michahellis

Dendroco us medius

S Iviaatrica illa

A h a n oca

Deutscher Name N V L

Graus echt X

Großer Brachv el X

Großtra e

Grünfink XXX

Grüns echt XXX

Habicht X X X X

Halsbandschnä er X

Halsbandsittich X

hlaselhuhn X

Haubenlerche X X

Haubenmase X

Haubentaucher X X

Hauss erlin XXX

Hausrotschwanz XXX

Heckenbraunelle XXX

Heidelerche X X

Höckerschwan X X

Hohltaube XXX

Ja dfasan X

Kam fläufer

Kanada ans X

Karmin im el X

Kernbeißer X

Kiebitz X

Kla er rasmücke XXX

Kleiber XXX

Kleines Sum fhuhn X

Kleins echt XXX

Knäkente X X

Koni sfasan X

Kohlmeise XXX

Kotbenente X

Kolkrabe XXX

Kormoran X X

Kornweihe X

Kranich

Krickente X X

Kuckuck XXX

Kuhreiher X

Lachmöwe X X

Lachseeschwalbe

Löffelente X X

Mandarinente X

Mauerläufer X

Mauers ler XXX

Mäusebussard XXX

Mehlschwalbe XXX

Misteldrossel XXX

Mittelmeermöwe

Mittels echt XXX

Mönchs rasmücke XXX

Moorente X
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SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECMTLICHE PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN ' HDCHKREUZ ' , SCHMERBACM

WissenschaWicher Name

Lusciana me arh nchos

Luscinia megarhynchos

Lanius collurio

Alo ochen a tiaca

Estrilda mel oda

Hi olais öl lotta

Emberiza hortulana

Anas enelo e

Oriolus oriolus

Ard ea ur urea

Corvus corone

Lanius excubitor

Hirundo rustica

A olius funereus

Perdix rdix

Aha fuli ula

Turdus to uatus

Columba alumbus

Emberiza schoeniclus

Botraurus stellaris

Locustella luscinioides

Circus aem inosus

Tadornaferru inea

Turdus iliacus

Falco vers ertinus

Podic s risei ena

Alectoris rufa

Erithacus rubecula

Lanius Senator

Mitvus milvus

Trin a totanus

Corvusfru ile us

Grus anti one

Acrocephalus
schoenobaenus

Locustella fluviatilis

Circaetus allicus

T o alba

Anasstre era

A uila omarina

Anserc noides

A ithalos caudatus

Podiceps ni ricollis
Sa^cola rubicola

Larus melanoce halus

Milvus migrans
C nus atratus

D ocopus martius
Lanius minor

Ciconiani^ra
Haliaeetus albicilla

Turdus philomelus
R ulus i nica illa

Deutscher Name

Nachtl all

Nachtreiher

Neuntöter

Nil ans

Oran ebäckchen

0 heuss ötter

Ortolan

Pfefente

Pirol

Pu urreiher

Rabenkrähe

Raubwür er

Rauchschwalbe

Raufußkauz

Rebhuhn

Reiherente

Rin drossel

Rin eltaube

Rohrammer

Rohrdommel

Rohrschwirl

Rohrweihe

Ros ans

Rotdrossä

Rotfußfalke

Rothalstaucher

Rothuhn

Rotkehlchen

Rotko fwür er

Rotmilan

Rotschenkel

Saatkrähe

Saruskranich

Schilf rohrsänger

Schla schwirl

Schlan enadler

Schleiereule

Schnatterente

Schreiadler

Schwanen ans

Schwanzmeise

Schwarzhalstaucher

Schwarzkehlchen

Schwarzko fmöwe

Schwarzmilan

Schwarzschwan

Schwarzs echt

Schwarzstirnwürger

Schwarzstorch

Seeadler

Sin drossel

Sommergpldhähnchen

N V | L IE

XXX

x

XXX

x

x

x

XXX

x

XXX

x x

XXX

XXX

XXX

x x

x x x x

x

x

XXX

x

x x

x x

x x

x

x x

x

x

XXX

x

x x x x

XXX

x

x x

x x

x x x x

x x
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SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICME PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN HdCHKREUZ , SCMMERBACM

Wissenschafilicher Name

Acci iter nisus

S via nisoria

Glaucidium asserinum

Anus acuta

Sturnusvul ans

A uila ch saetos

Athene noctua

Oenanthe oenanthe

Petronia etronia

Carduetis carduelis

Anas tat rh nchos

Columba livia f. domestica

Larus canus

Parus alustris

Asioflammeus

Acroc halus alustris

A h aferina

Nucifra a ca ocatactes

Parus ater

Gallinula chloro us

Acroc halus scir aceus

Amandava amandava

Ficedufa h oleuca

Chlidonias ni er

Burhinus oedicnemus

Melea ris allo avo

Porzana orzana

Stre to elia decaocto

Falco tinnunculus

Stre to eliaturtur

Limosalimosa

Ri aria ri aria

Bubo bubo

Turdus ilaris

Coturnix coturnix

Crex crex

Certhia familiaris

Strix aluco

Ph llosco us sibilatrix

Asio otus

Geronticus eremita

Scolo ax rusticola

Trin a och ro us

Falco ere rinus

Cinclus cinclus

Rallus a uaticus

Parus montanus

Chlidonias h brida

Dendroco us leucotos

Ciconia ciconia

J nxtor uilla

Pernis a ivorus

U u ae os

Deutscher Name N V

S erber XXX

S erbe rasmücke X

S w\m skauz X

S ießente X

Star XXX

Steinadler

Steinkauz XXX

Steinschmätzer X X

Sta ns eriin

Stie litz XXX

Stockente X X

Straßentaube XXX

Sturmmöwe X

Su m fmeise X

Sum fohreule

Sum frohrsän er X

Tafelente X X

Tannen häher X

Tannen m eise X

Teichhuhn X X

Teichrohrsän er XX

Tl erfink X

Trauerechnä er XX

Trauerseeschwalbe X

Triel

Truthuhn X

TD felsum fliuhn X X

Türkentaube XXX

Turmfalke X X X X

Turteltaube XXX

Uferschne fe

Uferschwalbe X

Uhu X X X X

Wacholderdrossel X X

Wachtel X X

Wachtelköni X X

Waldbaumläufer X

Waldkauz X X X X

Waldlaubsän er X

Waldohreule X X X X

Waldra

Waldschn fe XX

Waldwasserläufer X X

Wanderfalke X X X X

Wassa-amsel X X

Wasserralle X

Wddenmeise X

Weißbartseeschwalbe X

Weißrückens echt X

Weißstorch X X

Wendehals X X

Wes nbussard XXX

Wiedeho f X X
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SPEZIELLE ARTENSCMUTZRECHTLICME PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN 'HDCHKREUZ , 5CHMERBACI-1

Wissenschaftlicher Name

/^ithus ratensis

Motacilla flava

Circus ar us

R ulus r ulus

Emba-iza cirlus

Tro lod estro lod es

Ca rimul us eruo aeus

Ph llosco us coll bita

Emberiza cia

Cisticola 'uncidis

Carduelis citrinella

Ixob chus minutus

Sternula albifrons

Tach ba tus ruficollis

Deutscher Name

Wiesen ie er XX

Wiesenschafstelze X X

Wiesenweihe X X

Winter oldhähnchen X

Zaunammer X

Zaunköni X X

Zi enmelker X X

Zll ai XX
Zi ammer X

Zistensän er X

Zitronenzeisi X

Zwer dommel X

Zwer seeschwalbe

Zwer taucher X X

NW PO RLBW T RLD V-RLI

Fazit:

-> Aufgrund der aktuellen Nutzung, wird das Plangebiet derzeit als Nahrungshabitat von insektenfres-
senden und carnivoren Arten genutzt.

.» Alle kartierten Vögel hielten sich in den Gehölzen außerhalb der Eingriffsfläche auf. Die Feldgehölze
und Hecken werden durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt.

.» Für gebäudebewohnende Arten werden potentiell neue Habitatmöglichkeiten entstehen.

-> Unter Berücksichtigung der konfliktvenneidenden Maßnahme kann eine Erfüllung des Schädigungs-
und Storungsverbot nach § 44 BNatSchG durch das Vorhaben ausgeschlossen werden.

4.3 Streng geschützte Arten ohne europäischen Schutzstatus
-> Es kommen keine streng geschützten Arten im Plangebiet vor, die nicht bereits einen gemeinschaft-

lichen Schutzstatus aufweisen und in vorherigen Abschnitten behandelt wurden.
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SPEZIELLE ARTENSCMUTZRECHTLICHE PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN HDCHKREUZ SCMMERBACI-1

5 Gutachterliches Fazit

Im Rahmen der überprofung der möglichen Betroffenheit gemeinschaftlich und national streng geschützter Arten
wurde das Hauptaugenmerk auf die mögliche Betroffenheit von Säugetieren (Fledermäuse), Reptilien, Vögeln und
Pflanzen hinsichtlich der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG gelegt.

Die vorläufige artenschutzrechtliche Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

Säugetiere (ohne Fledermäuse):
Ein Vorkommen des Bibers konnte aufgrund fehlender Habitatstmkturen ausgeschlossen werden. Die potentielle
vorkommende Haselmaus in benachbarten Gehölzen wird durch die Begrenzung des Baufeldes nicht beeinträchtigt.

Fledermäuse:

Das Plangebiet selbst bietet kein Quartier für Fledermäuse. Aufgrund der strukturellen Ausstattung rund um das Pla-
nungsgebiet sind Quartiervorkommen von baumhöhlenbewohnenden Arten in den Gehölzen und Bäumen der be-
nachbarten Feldgehölze und Obstwiesen möglidi. Das Plangebiet kann aufgrund der Ausstattung und des Vorkom-
mens von Wirbellosen für zahlreiche Flederm ausarten ein Jagdrevier sein. Die räumliche Ausstattung der umliegen-
den Flachen lassen jedoch den Schluss zu, dass potentielle Jagdgebiete keine bedeutsame Verringerung erfahren.
Durch die Erschließung und Bebauung des Planungsgebietes geht die Fläche als Jagdhabltat verloren, allerdings
könnten sich für gebäudebewohnende F led erm ausarten potentiell neue Quartiermöglichkeiten ergeben.

Reptilien:
Das Plangebiet selbst bietet mit der Ackerfläche keinen Lebensraum für Reptilien.
Im angrenzenden ehemaligen Steinbruch sind Reptilienvorkommen wahrscheinlich. Durch die Begrenzung des Bau-
feldes werden diese Habitate nicht beeinträchtigt.

Schmetterlinge:
Aufgrund der ackerbaulichen Nutzung bietet das Planungsgebiet keinen Lebensraum for Schmetterlinge. Die umge-
benden Biotope mit ihren Pflanzengesellschaff sind potentieller Lebensraum für Großen Feuerfalter und die Spani-
sehe Flagge, eine Betroffenheit wird durch die Baufeldbeschränkung verhindert.

Vögel:
Aufgmnd der aktuellen Nutzung, wird das Plang^iet derzeit als Nahmngshabitat von insektenfressenden und
carnivoren Arten genutzt. Alle kartierten Vögel hielten sich in den Geholzen außerhalb der Eingriffsfläche auf.

Die vorhandenen Feldgehölze und Hecken werden durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt, negative Auswirkungen
auf benachbarte Boden brüterreviere können aufgrund der geringen Reichweite der Planung ausgeschlossen werden.

Fazit:
Filr die Arten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sowie europäische Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie
kann unter Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahme eine Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

V1 Zum Schutz angrenzender Lebensraumstrukturen erfolgt eine Begrenzung des Baufeldes, so dass
kein Baumaterial und keine Baufahrzeuge außerhalb des Planungsgebietes gelagert werden. Im Planungsge-
biet ist der Kronenbereich der Gehölze vom angrenzenden Biotop (plus einem Puffer von 1,5m) auszusparen.

Eine Ausnahmegenehmigung ist nicht notwendig.

Anderweitig zumutbare Alternativen (Standort- und technische Alternativen), die zu einer geringeren Betrof-

fenheit gemeinschaftlich geschützter Tier- und Pflanzenarten führen würden, sind aus der Sicht de S?ft@-^,
benträgers nicht vorhanden. .^

W

'.fr.
\

z

.s
~-iK' y^

/..
'*fu ^,

»

'y



SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN 'HDCHKREUZ SCHMERBACM

6 Literaturverzeichnis

6. 1 Gesetze und Richtlinien

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNS (BARTSCHV): Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Fas-
sungvom 16. Februar 2005 (BGBI. l Nr. 11 vom 24. 02. 2005 S. 258; ber. 18. 03. 20053. 896) GI. -Nr. : 791-8-1
BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG): Gesetz Ober Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. Juli 2009, in Kraft
getreten am 01.03.2010 (BGBI. 2009 l Teil l Nr. 51)
RICHTLINIE DES RATES 92/43/EWG VOM 21. MAI 1992 ZUR ERHALTUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSRÄUME SOWIE DER WILD LE-

BENDEN PFLANZEN UND TIERE (FFH-RlCHTLINIE); ABI. Nr. L 206 vom 22. 07. 1992, zuletzt geändert durch die Richtlinie
des Rates 97/62/EG vom 08. 11. 1997 (ABI. Nr. 305)

RICHTLINIE DES RATES 79/409/EWG VOM 02. APRIL 1979 ZUR ERHALTUNG DER WILD LEBENDEN VOGELARTEN (VOGELSCHUTZ-

RICHTLINIE); ABI. Nr. L 103 vom 25. 04. 1979, zuletzt geändert durch die Richtlinie des Rates 91/244/EG vom
08. 05. 1991 (ABI. Nr. 115)

RICHTLINIE 97/49/EG DER KOMMISSION VOM 29. JULI 1997 zur Änderung der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die
Erhaltung der wild lebenden Vogelarten. - Amtsblatt Nr. L 223/9 vom 13.8. 1997.
RICHTLINIE 97/62/EG DES RATES VOM 27. OKTOBER 1997 zur Anpassung der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen
Fortschritt. - Amtsblatt Nr. L 305/42 vom 08. 11. 1997

6.2 Literatur

BAUER, H. -G. & P. BERTHOLD (1996): Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand und Gefährdung. - Aula-Verlag, Wiesba-
den, 715 S.

BAUER, H. -G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005a) Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1 Nonpasseriformes
Nichtsperlingsvögel. - Aula-Veriag Wiesbaden, 808 S.
BAUER, H. -G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005b) Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2 Passeriformes
Sperlingsvögel. -Aula-Veriag Wiesbaden, 621 S.

BEZZEL E., GEIERSBERGER l., Lossow G. & PFEIFER R. (2005): Brutvögel in Bayern. Verbreitung 1996 bis 1999. Heraus-
geber: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Omithologische Gesellschaft in Bayern e.V. und Landesbund für Vogel-
schütz in Bayern e.v. Vertag Eugen Ulmer. 560 S. Stuttgart

BlBBY, C. J., N. D. BURSESS, D. A. HlLL & H.-G. BAUER (1995): Methoden der Feldornithologie. - Neumann Vertag, Ra-
debeul

DOERPINGHAUS. A.. C. EICHEN, H. GUNNEMANN, P. LEOPOLD, M. NEUKIRCHEN, J. PETER-MANN & E. SCHROEDER

(Bearb. )(2005): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. - Na-
turschutz und Biologische Vielfalt 20, 449 S.

GLUTZ VON BLOTZHEIM U., BAUER K. M. & BEZZEL E. : Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Wiesbaden. Akademische
Verl agsg esel i schaft

INTERNETSEITE DES BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (LFU):
http://www. lfu. bayern. de/natur/sap/arteninfonnationen/ort/suche?nummer=6627&typ=tkblatt
OBERSTE BAUBEHÖRDE IM BAYRISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNEREN (2007): Hinweise ZUF Aufstellung der natur-
schutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP), 12/07
PETERSENB.. ELLWANGERG., B|EWALDG., HAUKEU., LUDWIGG., PRETSCHERP., SCHRÖDERE. &SSYMANKA. (2003): Das

europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutsch-
land. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 69 Band 1, Bonn

Bad-Godesberg: 737 S.
PETERSEN B.. ELLWANGER G., BLESS R., BOYE P., LUDWIG G., SCHRODER E. & SSYMANK A. (2004): Das europäische

Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2:
Wirbeltiere. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 69 Band 2, Bonn Bad-Godesberg: 693 S.
SODBECK, P.. H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT (Hrsg., 2005): Metho-
denstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. - Radoffzell, 777 S.
SODBECK, P., H. -G. BAUER, M. BOSCHERT, P. BOYE & W. KNIEF (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutsch
sung, 30. November 2007. - Ber. Vogelschutz 44: 23-81

'^<SK'^




